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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 632718, DW 23 

21. 355/87 An das 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten 
Referat für den gewerblichen Rechts-
schutz __ , 
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Kohlmarkt! lS.-lO .' .(: .. �.;'9 .. __ 

1914 WiFa'::-;i7<o���:r fjk�1 
!!!.!. 21. 90.250/3-GR/87 I Verteilt . 
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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes� mit �: -:::- ;;tentgesetz und � fIVW '"  

das Markenschutzgesetz geä,ndert werden (Patent- und Marken­

gebühren-Novelle 1987) 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für die Übermittlung 

des Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit dem das Patentgesetz und das 

Markenschutzgesetz geändert werden soll. Die Änderung besteht in einer 

Erhöhung der Gebühren, wodurch die Inflationsratmseit 1984 ausge­

glichen und die österreichischen Jahresgebühren für Patente und Marken 

an internationale Maßstäbe angeglichen werden sollen. 

Gegen d;ie vorgesehene GebUhrenerhöhung besteht prinzipiell kein Einwand. 

Ob eine Gebührenerhöhung von 10 % bis 30 %. die Mehreinnahmen in der 

Höhe von ca. 18,5 Millionen Schilling erwarten lassen, notwendig und 

zweckmäßig sind, sollte nochmals einer eingehenden Prüfung unterzogen 

werden. 

Es kann nicht übersehen werden. daß die Summe der Inflationsraten der 

Jahre 1984, 1985 und 1986 jedenfalls unter 10 % und damit weit unter 
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30 % liegen. Damit erscheint die Erhöhung der sechsten bis dreizehnten 

Jahresgebühr im Patentgesetz um 30 % exorbitant hoch. Gleiches gilt für 

die Jahresgebühren vom vierzehnten bis zum sechszehnten Jahr, bei denen 

eine Erhöhung von S 10.500,-- bis S 24.000,-- vorgesehen ist. Damit 

übersteigen die letzten Jahresgebühren internationale Maßstäbe wesent­

lich. 

In diesem Zusa�enhang wird auch zu berücksichtigen sein, daß die Patent­

anmeldungen im letzten Jahr beim Österreichischen Patentamt beachtlich 

zurückgegangen sind und vermag die vorgesehene Gebührenerhöhung diesem 

Trend nicht entgegenzuwirken. 

Wien, am 20. September 1987 
DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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